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Wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2017 der

Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Technischen Universität Graz ,
Graz,

(im Folgenden auch kurz "Körperschaft" genannt)

abgeschlossen und erstatten über das Ergebnis dieser Prüfung den folgenden Bericht:

1. Präambel

Die Richtlinien der Kontrollkommission wurden uns von dem Auftraggeber übermittelt. Wir haben die
Richtlinien zur Kenntnis genommen und bei unserer Prüfung entsprechend berücksichtigt.

2. Prüfungsvertrag und Auftragsdurchführung

Auftragserteilung

Auf Grund des Beschlusses der Universitätsvertretung an der Technischen Universität Graz wurden wir zum
Prüfer der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Technischen Univerität, Graz, für die
Durchführung der Prüfung gemäß § 40 Abs. 3 Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgestz 2014 (HSG
2014) unter Beachtung der von der Kontrollkommission der Österreichischen Hochschülerinnen- und
Hochschülerschaft ausgearbeiteten Richtlinien für das Jahr 2016/2017 gewählt. Die Körperschaft, vertreten
durch den Vorsitzenden Georg Rudelstorfer und der Referentin für wirtschaftliche Angelegenheiten Frau
Katrin Ehetreiber, schloss mit uns einen Prüfungsvertrag, den Jahresabschluss zum 30. Juni 2017 unter
Einbeziehung der Buchführung zu prüfen.

Bei der Körperschaft handelt es sich um eine öffentlich rechtliche Körperschaft im Sinne des § 3 Abs. 1 HSG
2014.

Durchführung der Prüfung

Die Prüfungsarbeiten wurden unter der Leitung von Herrn Mag. Markus Brünner, Wirtschaftsprüfer, mit
Unterbrechungen im Zeitraum Oktober 2017 bis November 2017 durchgeführt. Als Prüfungsunterlagen
dienten uns die Bücher, EDV-Auswertungen und Schriften sowie sonstige Unterlagen der Körperschaft. Bei
unseren Arbeiten wurden wir durch Auskünfte von Frau Katrin Ehetreiber, Wirtschaftsreferentin und der mit
der Bilanzierung beauftragten Steuerberatungskanzlei Loranth SteuerberatungsGmbH bereitwillig und
vollständig unterstützt.

Art und Umfang der Prüfungshandlungen

Gem. § 40 Abs. 3 HSG 2014 ist eine Prüfung des Jahresabschlusses der Körperschaft durch eine
Wirtschaftsprüferin oder einen Wirtschaftsprüfer vorzunehmen. Eine Prüfung des Jahresabschlusses nach
den Vorschriften gemäß den §§ 269 ff UGB ist im Gesetz nicht vorgesehen. Es bestehen Richtlinien seitens
der Kontrollkommission der Österreichischen HochschülerInnenschaft, in welchen Grundsätze über die
Budgetierung und Bilanzierung sowie die Prüfung von Jahresabschlüssen festgelegt sind.

Wir haben diese Richtlinien bei der Durchführung unserer Prüfung berücksichtigt.

Demgemäß wurde eine formelle Prüfung des Jahresabschlusses hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften
über die Haushaltsführung sowie eine Prüfung des Über- und Unterschreitens der Budgetansätze
durchgeführt.

Unsere Prüfungshandlungen waren auf die Einhaltung der Vorschriften des HSG 2014 und der Richtlinien
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der Kontrollkommission abgestellt, wonach insbesondere in Anlehnung an die GoB die Eintragung in Bücher
und die sonst erforderlichen Aufzeichungspflichten (Kassabuch, Anlagenverzeichnis) vollständig, richtig,
zeitgerecht und geordnet vorzunehmen sind und die Buchführung so beschaffen sein muss, dass sie einem
sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über
die Lage der Körperschaft vermitteln kann und Geschäftsvorfälle sich in ihrer Entstehung und Abwicklung
verfolgen lassen.

Die Beachtung steuerlicher Vorschriften haben wir in dem bei einer Abschlussprüfung üblichen Umfang
geprüft.

Bei unserer Prüfung beachteten wir die in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und die
berufsüblichen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlussprüfungen. Diese Grundsätze
erfordern die Anwendung der internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing). Wir
weisen darauf hin, dass die Abschlussprüfung mit hinreichender Sicherheit die Richtigkeit des Abschlusses
gewährleisten soll. Eine absolute Sicherheit lässt sich nicht erreichen, weil jedem internen Kontrollsystem die
Möglichkeit von Fehlern immanent ist und auf Grund der stichprobengestützten Prüfung ein unvermeidbares
Risiko besteht, dass wesentliche falsche Darstellungen im Jahresabschluss unentdeckt bleiben. Die Prüfung
erstreckte sich nicht auf Bereiche, die üblicherweise den Gegenstand von Sonderprüfungen bilden.

Auftragsbedingungen

Grundlage für unsere Prüfung ist der mit der Körperschaft abgeschlossene Prüfungsvertrag, bei dem die von
der Kammer der Wirtschaftstreuhänder herausgegebenen "Allgemeinen Auftragsbedingungen" (Beilage I)
einen integrierten Bestandteil bilden. Diese Auftragsbedingungen gelten nicht nur zwischen der Körperschaft
und dem Abschlussprüfer, sondern auch gegenüber Dritten. Bezüglich unserer Verantwortlichkeit und
Haftung als Abschlussprüfer gegenüber der Körperschaft und gegenüber Dritten kommt § 275 UGB zur
Anwendung.

SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft m.b.H.
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3. Aufgliederung und Erläuterung von wesentlichen Posten des Jahresabschlusses

Alle erforderlichen Aufgliederungen und Erläuterungen von wesentlichen Posten des Jahresabschlusses sind
im Anhang des Jahresabschlusses enthalten. Wir verweisen daher auf die entsprechenden Angaben des
Vorsitzenden Georg Rudelstorfer und der Wirtschaftsreferentin Katrin Ehetreiber im Anhang (Beilage III) des
Jahresabschlusses sowie auf die ergänzenden Erläuterungen (Beilage H).

SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft m.b.H.
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4. Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses

4.1. Feststellungen zur Gesetzmäßigkeit von Buchführung und Jahresabschluss

Bei unseren Prüfungshandlungen stellten wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung fest.

Im Rahmen unseres risiko- und kontrollorientierten Prüfungsansatzes haben wir - soweit wir dies für unsere
Prüfungsaussage für notwendig erachteten - die internen Kontrollen in Teilbereichen des Rechnungslegungs-
prozesses in die Prüfung einbezogen.

Hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses verweisen wir auf unsere Ausführungen im
Prüfvermerk.

4.2. Erteilte Auskünfte

Die gesetzlichen Vertreter erteilten die von uns verlangten Aufklärungen und Nachweise. Eine unterfertigte
Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Akten genommen.

4.3. Stellungnahme zu Tatsachen nach § 273 Abs 2 UGB (Ausübung der Redepflicht)

Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Abschlussprüfer haben wir keine Tatsachen festgestellt, die den
Bestand der geprüften Gesellschaft gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder
die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder
Satzung erkennen lassen. Wesentliche Schwächen bei der internen Kontrolle des
Rechnungslegungsprozesses sind uns nicht zur Kenntnis gelangt.

SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft m.b.H.
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5. Prüfvermerk

Bericht zum Jahresabschluss

Prüfungsurteil

Wir haben den nach den Bestimmungen für die Haushaltsführung (§ 41 HSG 2014) und die Abwicklung von
Rechtsgeschäften, mit denen die Einnahmen und/oder Ausgaben verbunden sind (§ 42 HSG 2014) erstellten
Jahresabschluss der

Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Technischen Universität Graz,
Graz,

bestehend aus der Bilanz zum 30. Juni 2017, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem Stichtag
endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss mit einem Eigenkapital von
 898.833,47 den Vorschriften des HSG und den Richtlinien der Kontrollkommission und vermittelt ein
möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. Juni 2017 sowie der Ertragslage der
Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der
International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und
Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des
Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der
Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Unsere Verantwortlichkeit und Haftung ist analog zu § 275 Abs 2 UGB (Haftungsregelungen bei der
Abschlussprüfung einer kleinen oder mittelgroßen Gesellschaft) gegenüber der Gesellschaft und auch
gegenüber Dritten mit insgesamt 2 Millionen Euro begrenzt.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter der Körperschaft öffentlichen Rechts sind für die Buchführung sowie für die
Aufstellung und den Inhalt eines Jahresabschlusses verantwortlich.

Die gesetzlichen Vertreter der Körperschaft öffentlichen Rechts sind verantwortlich für die Buchführung sowie
für die Aufstellung und den Inhalt des Jahresabschlusses und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den
HSG und den Richtlinien der Kontrollkommission ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft m.b.H.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und einen Prüfvermerk zu
erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche
falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder
insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten
Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher
Darstellungen im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie
durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose
Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.

Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in
einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Graz, am 27. November 2017

SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft m.b.H.
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Rundsiegel
SOT Süd-Ost Treuhand
Gesellschaft m.b.H.

................................................... ........................................................
Mag. Friedrich Spritzey e.h. Mag. Markus Brünner e.h.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten
Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen
Jahresabschluss samt Lagebericht. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281 Abs 2 UGB zu beachten.

SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft m.b.H.
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Rechtliche Verhältnisse

Die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Technischen Universität Graz ist eine Körperschaft
öffentlichen Rechts auf Basis des Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetzes 2014 (HSG 2014) in
der jeweils geltenden Fasssung. Im Geschäftsjahr 01.07.2016 bis 30.06.2017 waren nachstehend angeführte
Personen als Organe tätig:

Universitätsvertretung

Vorsitzende/r BUCHHAUS Patrik
1. Stellv. Vorsitzende/r SALOMON Elisabeth
2. Stellv. Vorsitzende/r ROSSMANN Sascha
Wirtschaftsreferent MARTON Raphael

Ab dem Geschäftsjahr 01.07.2017 sind nachstehend angeführte Personen als Organe tätig:

Vorsitzende/r RUDELSTORFER Georg
1. Stellv. Vorsitzende/r STEGER Michael
2. Stellv. Vorsitzende/r SALOMON Elisabeth
Wirtschaftsreferentin EHETREIBER Katrin

Hinsichtlich einer vollständigen Aufzählung der im Geschäftsjahr 2016/2017 tätigen Vorsitzenden und
MandatarInnen der Universitätsvertretung wird auf die Beilage G dieses Berichtes verwiesen.

Rechnungslegung und Beschlüsse

Für die Gebarung, Buchführung und Bilanzerstellung sind die Richtlinien für eine einheitliche
Haushaltsführung und die Abwicklung von Rechtsgeschäften mit Bargeld (aufgrund § 53 Abs. 1 Z 4 HSG),
herausgegeben von der Kontrollkommission der österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft
(aktuell idF Dezemer 2008) zu beachten. Danach hat der Wirtschaftsreferent jährlich einen schriftlichen
Jahreabschluss aufzustellen, welchem ein schriftlicher Prüfungsbericht eines/einer
Wirtschaftstreuhänders/Wirtschaftstreuhänderin beizulegen ist. Gem. § 41 Abs. 4 HSG 2014 sind Bücher
nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu führen.

Im Zuge des Jahresabschlusses ist gemäß der Richtlinie für die Budgetierung und den Jahresabschluss
(aufgrund § 53 Abs. 1 Z 4 HSG), herausgegeben von der Kontrollkommission im Juli 2002, ein
Soll-/Ist-Vergleich zwischen den Ansätzen des Jahresvoranschlages und den tatsächlichen Ausgaben und
Einnahmen zu erstellen. Ein Verzeichnis der Budgetänderungsbeschlüsse ist beizulegen. Überschreitungen
der Ausgaben sowie Unterschreitungen der Einnahmen im Ausmaß von mehr als 20 % des Budgetansatzes
oder mehr als  1.000,00 müssen von den zuständigen Organen im Jahresabschluss erläutert und begründet
werden.

Der Jahresvoranschlag für das Geschäftsjahr 01.07.2016 bis 30.06.2017 wurde in der ordentlichen Sitzung
der Universitätsvertretung am 31.05.2016 beschlossen (Beilage E).

SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft m.b.H.
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
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Steuerliche Verhältnisse

Die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Technischen Universität Graz ist eine Körperschaft
öffentlichen Rechtes. Derartige Körperschaften sind nur mit Betrieben gewerblicher Art körperschaftsteuer-
und umsatzsteuerpflichtig. Solche Betriebe existierten im Berichtsjahr nicht, da die bestehenden Betriebe
schon davor in die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der TU Graz GmbH ausgelagert wurden
(vgl. Ergänzende Erläuterungen zur Bilanz - Beteiligungen).

Die Lohnabgaben werden an das Finanzamt Graz Stadt unter der Steuernummer 925/6014 abgeführt. Die
Lohnverrechnung wird von der Loranth SteuerberatungsGmbH durchgeführt. Es wird das Programm RZL
verwendet.

Im Geschäftsjahr 2016/2017 wurde eine gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben (GPLA) für den
Zeitraum von 01.01.2011 bis 31.12.2015 durchgeführt. Die Prüfung führte zu keinen Anpassungen.

SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft m.b.H.
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
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Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Vermögenswerte beliefen sich zum 30.06.2017 auf  1.087.470,60. Dem standen Verbindlichkeiten und
Rückstellungen von  159.568,00 gegenüber, das ergibt ein wirtschaftliches Eigenkapital von  927.902,60
wovon  29.069,13 auf die Bewertungsreserve aus Zuschüssen entfallen und der Rest von  898.833,47 das
in der Bilanz nach einzelnen Rücklagenkategorien gegliederte Reinvermögen darstellt.

Zur Ertragslage ist festzustellen, dass der Jahresüberschuss vor Auflösung und Neubildung von Rücklagen
 33.646,72 beträgt. Rücklagenauflösungen von  0,00 und Zuweisungen von Rücklagen von  33.646,72
führen letztlich zum Ausweis einer ausgeglichenen Gebarung.

Der Vergleich zwischen den Erträgen und Aufwendungen lt. Budget (Sollwerte) und jenen lt. Gewinn- und
Verlustrechnung (Ist-Werte) ist in der Beilage F dieses Berichtes dargestellt.

Die Erträge lagen mit  742.140,00 um  116.510,00 über der budgetierten Einnahmensumme. Die
Aufwendungen betrugen  708.493,00 und lagen damit um  82.863,00 über der budgetierten
Ausgabensumme. Überschreitungen der Aufwendungen sowie Unterschreitungen der Erträge im Ausmaß
von mehr als 20 % des Budgetansatzes oder mehr als  1.000,00 müssen von den zuständigen Organen im
Jahresabschluss erläutert und begründet werden. Zur Überschreitung dieser Grenzen wird auf die
Stellungnahme des Wirtschaftsreferenten im Anhang des Jahresabschlusses verwiesen.

Rechnungswesen

Die Buchhaltung wird im Wege der elektronischen Datenverarbeitung mit dem Buchhaltungsprogramm RZL
geführt. Dabei werden die Buchführungsrichtlinien (Punkt 8. der von der Kontrollkommission im Juli 2002
herausgegebenen Richtlinie für eine einheitliche Haushaltsführung) eingehalten.

Das Belegwesen ist derart organisiert, dass die zu einzelnen Buchungen gehörigen Belege rasch in einem
geordneten System ausgehoben werden können. Es ist vorgesehen, dass sämtliche Auszahlungsbelege von
den zuständigen Personen unterfertigt werden und alle Belege einen Vorkontierungs- und gleichzeitig
Buchungsvermerk enthalten, was von uns stichprobenweise überprüft wurde.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die gesetzlichen Bilanzierungsvorschriften in Verbindung
mit den diesbezüglichen Richtlinien für die Budgetierung und den Jahresabschluss eingehalten.
Stichprobenweise Überprüfungen der materiellen Richtigkeit einzelner Ansätze der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung ergaben keine abweichenden Feststellungen.
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Ergänzende Erläuterungen zum Budget/Ist-Vergleich und Gewinn- und Verlustrechnung

Bezüge freie Dienstnehmer (-5.000,00)

Laut Jahresvoranschlag 2015/2016 ist ein Budget für die Bezüge freier Dienstnehmer iHv  5.000,00
kalkuliert. Im relevanten Geschäftsjahr sind hierfür Aufwendungen in Höhe von  0,00 angefallen.

Druckwerke, TU Info (+7.948,00)

Im Jahresvoranschlag wurde für die Druckwerte und die TU Informationsbroschüre ein Budget iHv 

18.500,00 veranschlagt. Die Portgebühren für die TU Info sowie die Aufwendungen der Druckwerke (TU-Info
und weitere Broschüren) belaufen sich in Summe auf  26.448,00.

Die folgenden Positionen wurden aufgrund vernachlässigbarer Ausgaben nicht budgetiert oder wurden in der
Budgetierung vergessen:

Sonstige Gebühren und Abgaben (+ 458,76)
Telefongebühren, Fax und Internet (+ 494,24)
Postgebühren (+ 226,01)
Fachliteratur, Zeitungen, Pressespiegel (+ 2.827,70)
Werbeaufwand (+ 5.067,46)
Versicherungsaufwand (+ 644,12)
Lohnverrechnung (+ 2.955,80)
Spesen des Geldverkehrs (+ 1.070,02)
Provisionen, Kredit- und Bankomatkarten (+  278,03)
Sonstiger Sachaufwand (+ 7.555,53)
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Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30.06.2017

Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz zum 30.06.2017, der Gewinn- und Verlustrechnung vom
01.07.2016 bis 30.06.2017, wobei jeweils auch der Vergleichswert des unmittelbar vorangegangenen
Geschäftsjahres angegeben ist, sowie der im Anhang angeführten Erläuterungen zu den Abweichungen aus
dem Budget/Ist-Vergleich. Der Jahresabschluss ist diesem Bericht als Beilage angefügt, im Hinblick auf
diese erläuternden Ausführungen wird im Rahmen unseres Prüfberichtes lediglich Folgendes ergänzend
festgestellt:

1. Ergänzende Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

a) Beteiligungen

Der Posten "Beteiligungen" betrifft die 100 %-ige Beteiligung an der "Hochschülerinnen und
Hochschülerschaft an der TU Graz GmbH". Das Stammkapital dieser GmbH beträgt  36.336,42, die Anteile
werden zu 100 % von der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Technischen Universität Graz
gehalten.

Eigenkapital

a) Rücklage Abschreibungen

Die Rücklage für Abschreibungen wird insoweit dotiert, als die Investitionen eines Jahres die Abschreibungen
übersteigen bzw. im umgekehrten Fall entpsrechend aufgelöst. Die Rücklage für Abschreibungen hat sich
wie folgt verändert:

EUR
Stand per 01.07.2016 60.732,40
Investitionen in das Sachanlagevermögen 2016/2017 41.712,74
Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen 2016/2017 25.078,06
Stand per 30.06.2017 77.367,08

b) Rücklagen für Studienvertretungen

Die Zuweisungen zu den Rücklagen für Studienvertretungen errechnen sich aus dem Überhang von
Einnahmen zu den tatsächlichen Ausgaben, wobei aber die einzelnen Rücklagen von der HTU als mit
 5.000,00 nach oben hin begrenzt angesehen werden. In früherer Zeit aufgebaute geringfügig höhere
Rücklagen werden nur abgebaut, wenn sich dies ergibt (es wird kein Rücklagenabbau budgetiert). In Summe
kam es in diesem Berichtsjahr zu keinen Veränderungen bei den Rücklagen für Studienvertretungen.

c) Gewidmete Rücklagen

Die gewidmete Rücklage für den "Sozialtopf NEU" in der Höhe von  18.880,29 resultiert ursprünglich aus
Überschüssen diverser Referate. Sie blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die gewidmete Rücklage "Rücklage für Labormäntel" in der Höhe von  5.274,00 wurde im Geschäftsjahr
2015/2016 erstmalig dotiert. Dabei handelt es sich um verfügbare bzw. durch Sponsoring erhaltene
Geldmittel für Labormäntel. Diese Geldmittel können in der Zukunft für die Anschaffung von weiteren
Labormänteln verwendet werden.

SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft m.b.H.
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d) Freie Rücklagen

Die freie Rücklage stellt die akkumulierten Überschüsse dar und wird in Höhe der Gebarungsüberschüsse
(nach Berücksichtigung der in a), b) und c) angeführten Rücklagen) dotiert bzw. im Falle eines
Gebarungsabganges aufgelöst. Die Rücklage hat sich im Geschäftsjahr 2016/2017 wie folgt entwickelt:

EUR
Stand per 01.07.2016 695.238,18
Dotierung 17.012,04
Stand per 30.06.2017 712.250,19

e) Investitionszuschüsse

Die Bewertungsreserve aus Zuschüssen stellt einen Korrekturposten zum Finanzanlagevermögen dar und
resultiert aus dem Umstand, dass die Kapitalaufbringung der Stammkapitals an der Hochschülerinnen- und
Hochschülerschaft an der TU Graz GmbH teilweise aus öffentlichen Mitteln erfolgte.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten ausschließlich die Rückstellung für die Prüfungs- und
Abschlusskosten für das Geschäftsjahr 2016/2017 in Höhe von  8.616,00.

2. Ergänzende Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die dem Jahresabschluss angeschlossenen Erläuterungen enthalten eine detaillierte Aufgliederung
sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen mit Angabe des jeweiligen Vorjahreswertes.

SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft m.b.H.
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